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Anlage 5 

zum Infrastrukturnutzungsvertrag 

 

Auszüge aus den NBS-AT / BT der Bremischen Hafeneisenbahn 

 

(NBS AT/BT Stand: 01.01.2018) 

  

Rail Terminal Bremerhaven GmbH („RTB”) 

Serviceeinrichtung KV Anlage im CT IV 

 
Anlage 5-1 

3.3. Grundsätze des Koordinierungsverfahrens 

NBS AT Bremische Hafeneisenbahn 

3.3.1. Liegen Anträge über zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende Nutzungen vor, 

geht das EIU im Rahmen des §13 ERegG mit dem Ziel einer einvernehmlichen 

Lösung wie folgt vor: 

3.3.1.1. Das EIU nimmt Verhandlungen mit allen von einem Konflikt betroffenen 

Zugangsberechtigten zeitgleich auf und weist dabei – soweit vorhanden – auf 

eine tragfähige Alternative hin. Alle Betroffenen sind mit gleichem 

Informationsstand an den Verhandlungen zu beteiligen. 

3.3.1.2. Das EIU kann in begründeten Ausnahmefällen abweichend von Punkt 3.3.1.1 

einzelnen von einem Konflikt betroffenen Zugangsberechtigten Nutzungen 

anbieten, die von den beantragten Nutzungen abweichen. Der Grund für die 

Ausnahme muss dem betroffenen Zugangsberechtigten in Textform mitgeteilt 

werden. Das EIU muss Verhandlungen mit allen von einem Konflikt betroffenen 

Zugangsberechtigten aufnehmen, wenn bilaterale Verhandlungen nicht zum 

Erfolg geführt haben. 

3.3.1.3. Kann eine einvernehmliche Lösung nicht erzielt werden, weist das EIU auf ihm 

bekannte tragfähige Varianten hin. Kommt eine Einigung nicht zustande, greift 

das Verfahren nach §13 Abs. 3 ERegG. Die Kriterien nach §13 Abs. 3 Nr. 3 

ERegG befinden sich im Besonderen Teil der Nutzungsbedingungen. 

3.3.2. Ein Zugangsberechtigter, dessen Antrag ganz oder teilweise abgelehnt werden soll, 

kann innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der beabsichtigten ablehnenden 

Entscheidung (§13 Abs. 4 Satz 1 ERegG) Beschwerde bei der Regulierungsbehörde 

einlegen (§13 Abs. 5 Satz 1 ERegG). 
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Anlage 5-2 

6.2.6. 2 Entscheidungsverfahren NBS BT Bremische Hafeneisenbahn 

Kommt eine Einigung im Koordinierungsverfahren nicht zustande, wird das EIU die 

Nutzungsanträge in folgender Reihenfolge berücksichtigen: 

 

a) Nutzungsanträge, die notwendige Folge der mit einem Betreiber der Schienenwege 

vereinbarten Zugtrasse sind, haben gemäß §13 Abs. 3 Ziffer 1 ERegG Vorrang vor 

Nutzungsanträgen ohne einen solchen Bezug; 

 

b) Verkehre mit einer höheren Anzahl von Verkehrstagen haben Vorrang vor Verkehren 

mit einer geringeren Anzahl von Verkehrstagen;  

 

c) Verkehre mit kürzeren Nutzungszeiten in den für die Ein- und Ausfahrt von Zügen 

vorgesehenen Gleisen des EIU haben Vorrang vor Verkehren mit längeren 

Nutzungszeiten auf diesen Gleisen. Berücksichtigt wird hierbei die Summe der 

Nutzungszeiten in den für die Ein- und Ausfahrt von Zügen vorgesehenen Gleisen. 

 

d) Verkehre deren Ladung nur an einer Ladestelle abgefertigt wird, haben Vorrang vor 

Verkehren, die eisenbahnseitig an mehreren Stellen abgefertigt werden. 

 

e) Verkehre, für deren zugrunde liegende Nutzung keine tragfähige Alternative 

vorhanden ist (§13 Abs. 3 Ziffer 4 ERegG). 

 

Ist eine Entscheidung nach Maßgabe dieser Kriterien nicht möglich, führt das EIU ein 

Höchstpreisverfahren nach Maßgabe des §52 Abs. 8 Satz 2 bis 6 ERegG durch. Das 

anzubietende Entgelt versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils 

gültigen Höhe. 

 

Anlage 5-3 

4.2.3 Erforderliche Kommunikationseinrichtungen NBS BT Bremische 

Hafeneisenbahn 

Das EVU ist zur Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Betriebs verpflichtet, bei 

der Nutzung der Serviceeinrichtungen die vom EIU vorgegebenen Kommunikations-

einrichtungen vorzuhalten und zu betreiben. 

Die Bremische Hafeneisenbahn nutzt für den Zugfunk das digitale GSM-R der DB Netz AG 

im Roaming-Modus. Die Triebfahrzeuge des EVU müssen für Zugfahrten, die auf den 

Serviceeinrichtungen des EIU beginnen oder enden, mit GSM-R ausgerüstet sein. 

 

Die Bremische Hafeneisenbahn nutzt für den Rangierfunk den öffentlichen, digitalen 

Bündelfunk (TETRA-Funk) der AMV Funktechnik Handels GmbH, Oskar Schulze Straße 7, 

28832 Achim. Dass EIU garantiert, dass alle EVU den Rangierfunk diskriminierungsfrei und 

zu gleichen Konditionen nutzen können. 
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Die Triebfahrzeuge des EVU müssen für Rangierfahrten in den Serviceeinrichtungen des 

EIU Sprechfunkgeräte mitführen, die eine Kommunikation mit den Fahrdienstleitern des 

EIU über den TETRA-Funk sicherstellen. 

 

Die Nutzung des Zugfunks (GSM-R) ist für Rangierfahrten ausnahmsweise zulässig bei 

Fahrten eines Streckentriebfahrzeugs mit oder ohne Wagen, die unmittelbar in eine 

Zugfahrt übergehen oder unmittelbar einer Zugfahrt folgen. 

In folgenden Serviceeinrichtungen des EIU erfolgt die Kommunikation bei Rangierfahrten 

mit den jeweils zuständigen Fahrdienstleitern der DB Netz über GSM-R: 

 

a) Serviceeinrichtungen des EIU im Bahnhof Bremerhaven-Speckenbüttel (zuständiger 

Fahrdienstleiter im Bahnhof Bremerhaven-Speckenbüttel) 

 

b) Industriestammgleis Bremen-Hemelingen (zuständiger Fahrdienstleiter im Bahnhof 

Bremen-Hemelingen) 

 

Für die Kommunikation zwischen dem Fahrdienstleiter des EIU und dem Triebfahrzeug-

führer im Rahmen des Rangierfunks ist das Mitführen eines für das TETRA-Netz der AMV 

Funktechnik eingerichteten Funkgeräts erforderlich. Auf den Serviceeinrichtungen des EIU 

wird kein Explosionsschutz benötigt. Die Prüfung der Erforderlichkeit von explosions-

geschützten Funkgeräten auf Gleisanschlüssen obliegt dem EVU. Die Beschaffung der 

Funkgeräte liegt im Verantwortungsbereich der EVU. Geeignete Funkgeräte können von der 

AMV Funktechnik bezogen werden. Die Konditionen für Kauf bzw. Miete von Geräten sowie 

weitere Leistungsentgelte der AMV Funktechnik gelten für alle EVU gleichermaßen und 

werden auf der Internetseite der Hafeneisenbahn veröffentlicht. 

 

Darüber hinaus ist die Nutzung von Funkgeräten anderer Herkunft möglich, wenn diese die 

technischen Voraussetzungen für eine Verwendung im TETRA-Funknetz der AMV 

Funktechnik erfüllen. 

 

Für kurzfristigen Bedarf stehen auf den Stellwerken des EIU in Bremerhaven (Stf), Bremen 

Grolland (Raf) und Bremen Inlandshafen (If) Handgeräte (ohne Explosionsschutz) zur 

Verfügung, die von den EVU gegen Entgelt (s. Entgeltgrundsätze und Liste der Entgelte) 

ausgeliehen werden können. 

 

Das TETRA-Funknetz der AMV Funktechnik kann auch für die interne Kommunikation der 

Mitarbeiter des EVU (z.B. zwischen Triebfahrzeugführer und Rangierbegleiter) genutzt 

werden. In diesem Fall sind für die Freischaltung der Geräte entsprechende Angaben vom 

EVU (Benennung der Teilnehmer und Kommunikationswege) erforderlich. 
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